
Gemeinde Sonnenstein 

Ortsteile Bockelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, Epschenrode, Weilrode, Werningerode, 

Stöckey, Weißenborn-Lüderode und Zwinge 

In der 1. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Sonnenstein am 19.06.2024 wurden 

folgende Beschlüsse gefasst: 

Beschluss - Nr.: anwesend: 16 Mitglieder 
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Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift 
aus der Gemeinderatssitzung vom 08.04.2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der Grundlage 

der §§ 2, 22 i.V.m. 42 Abs. 2 und 43 der Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 
127) i.V.m. § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates und der 
Ausschüsse sowie der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein vom 
25.02.2022, die Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift der 
Gemeinderatssitzung vom 08.04.2024. 
Stimmberechtigt: 16 / Zustimmungen: 7 / Enthaltungen: 9 / 
Gegenstimmen: 0 
 
Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der Grundlage 
der §§ 2, 22 i.V.m. 26 und 27 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127), gemäß der 
Hauptsatzung und der Geschäftsordnung der Gemeinde Sonnenstein, die 
Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses (beschließender Ausschuss) 
mit folgenden 5 Gemeinderatsmitgliedern und ihren Stellvertretern:  
 
Mitglieder:             Name Ausschussmitglied               Name Stellvertreter 
CDU:                     Benno Bause                                  Frederic Stürtzel 
CDU:                     Dirk Streicher                                  Thomas Otto 
CDU:                     Dieter Redemann                            Falk Apel                                             
Freie Wähler:        Toni Pfützenreuter                           Karsten Becker 
Freie Wähler:        Simon Rascopp                               Mathias Stöbener 
 
Begründung:  
 
Gemäß § 26 ThürKO ist in Gemeinden mit mehr als 1.000 Einwohner ein 
Hauptausschuss zu bilden, der aus dem Bürgermeister und bis zu sechs 
weiteren Mitgliedern besteht. Den Vorsitz führt der Bürgermeister. Alles 
weitere regelt die Hauptsatzung und die Geschäftsordnung der Gemeinde 
Sonnenstein. Die Zusammensetzung des Haupt- und Finanzausschusses 
erfolgt nach dem Stärkenverhältnis der im Gemeinderat vertretenen Parteien 
und Wählergruppen und wird gem. § 27 ThürKO nach Hare/Niemeyer 
berechnet. 
Stimmberechtigt: 16 / Zustimmungen: 16 / Enthaltungen: 0 / 
Gegenstimmen: 0 

 
Besetzung des Grundstücks- und Bauausschusses 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der Grundlage 
der §§ 2, 22 i.V.m. 26 und 27 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127), gemäß der 
Hauptsatzung und der Geschäftsordnung der Gemeinde Sonnenstein, die 
Besetzung des Grundstücks- und Bauausschusses (beratender Ausschuss) 
mit folgenden 7 Gemeinderatsmitgliedern und ihren Stellvertretern:  
 
Mitglieder:              Name Ausschussmitglied               Name Stellvertreter 
CDU:                      Falk Apel                                         Peter Echtermeyer 
CDU:                      Benno Bause                                  Dieter Redemann 
CDU:                      Benedikt Gerlach                            Frederic Stürtzel         
CDU:                      Thomas Otto                                   Dirk Streicher 
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Freie Wähler:         Mathias Stöbener                            Simon Rascopp   
Freie Wähler:         Toni Pfützenreuter                           Nils Herrmann 
Freie Wähler:         Werner Burghardt                            Karsten Becker 
 
Begründung:  
 
Gemäß § 26 ThürKO können Ausschüsse gebildet werden. Alles Weitere 
regelt die Hauptsatzung und die Geschäftsordnung der Gemeinde 
Sonnenstein. Die Zusammensetzung des Grundstücks- und Bauausschusses 
erfolgt nach dem Stärkenverhältnis der im Gemeinderat vertretenen Parteien 
und Wählergruppen und wird gem. § 27 ThürKO nach Hare/Niemeyer 
berechnet. 
Stimmberechtigt: 16 / Zustimmungen: 16 / Enthaltungen: 0 / 
Gegenstimmen: 0 
 
Besetzung des Kultur- und Sozialausschusses 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der Grundlage 
der §§ 2, 22 i.V.m. 26 und 27 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127), gemäß der 
Hauptsatzung und der Geschäftsordnung der Gemeinde Sonnenstein, die 
Besetzung des Kultur- und Sozialausschusses (beratender Ausschuss) mit 
folgenden sieben Gemeinderatsmitgliedern und ihren Stellvertretern:  
Mitglieder:  
                               Name Ausschussmitglied               Name Stellvertreter 
CDU:                      Peter Echtermeyer                          Falk Apel                                  
CDU:                      Marcus Heise                                  Benno Bause                     
CDU:                      Prof. Dr. Helmut Lill                         Thomas Otto                    
CDU:                      Frederic Stürtzel                              Dieter Redemann           
Freie Wähler:         Toni Pfützenreuter                           Nils Herrmann    
Freie Wähler:         Karsten Becker                                Werner Burghardt 
Freie Wähler:         Simon Rascopp                               Mathias Stöbener 
 
Begründung:  
 
Gemäß § 26 ThürKO können Ausschüsse gebildet werden. Alles weitere 
regelt die Hauptsatzung und die Geschäftsordnung der Gemeinde 
Sonnenstein. Die Zusammensetzung des Kultur- und Sozialausschusses 
erfolgt nach dem Stärkenverhältnis der im Gemeinderat vertretenen Parteien 
und Wählergruppen und wird gem. § 27 ThürKO nach Hare/Niemeyer 
berechnet.  
Stimmberechtigt: 16 / Zustimmungen: 16 / Enthaltungen: 0 / 
Gegenstimmen: 0 

 
 

Sonnenstein, den 06.08.2024 

 

gez. Ertmer 
Bürgermeisterin 

 

Tag der Bereitstellung auf der Homepage: 06.08.2024 


